
Kanzlei
Schnelle

                         

Kanzlei Schnelle · Krumme Str. 26 · 32756 Detmold

An das
Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
76131 Karlsruhe

Vorab per Telefax (07 21) 91 01 - 3 82
zur Fristwahrung (ohne Anlagen).

Rechtsanwalt
HENDRIK SCHNELLE
Krumme Str. 26
32756 Detmold

Telefon (0 52 31) 9 44 09 94
Telefax (0 52 31) 9 44 09 93
Mobil        0176 62 96 30 97

www.schnelle-verteidigung.de

Detmold, den 10.02.2012 – 223

Mein Aktenzeichen, bitte immer angeben:
Anonymisierte Kopie – 25223a

Betreff: 

V E R F A S S U N G S B E S C H W E R D E 
der Beschwerdeführerin [...]

Verfahrensbevollmächtigter:

Rechtsanwalt 
Hendrik Schnelle
Krumme Str. 26
32756 Detmold

– Vollmacht anbei –

g e g e n

einen Beschluß des Verwaltungsgerichts Minden vom 9. Januar 2012 
(VG Minden, 9 L 599/11)

– Kopie anbei –

Hohes Gericht!

Namens  und  mit  Vollmacht  der  Beschwerdeführerin  erhebe  ich  Verfassungsbeschwerde 
gegen den rubrizierten Beschluß des Verwaltungsgerichts Minden.

Gerügt wird die Verletzung effektiven Rechtsschutzes in Verbindung mit der Verletzung des 
Rechtsstaatsprinzips (Artikel 19 Abs. 4 Satz 1 GG i. V. m. Artikel 20 Abs. 3 GG) sowie eine 
Verletzung des Willkürverbots (Artikel 3 Abs. 1 GG).



Anonymisierte Kopie – 25223a

A. Zum Sachverhalt.

Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin einer abbruchreifen Bauruine in der Innenstadt von 
Detmold. Dabei handelt es sich um das Haus Bruchmauerstraße 37 in 32756 Detmold. Dieses 
Haus ist am 15. November 1988 als Baudenkmal Mit der Denkmalnummer „A293“ in die 
Denkmalliste der Stadt Detmold eingetragen worden.

URL: http://www.geodaten-detmold.de/html/register/geo_register.asp

Die Begründung des Denkmalwertes lautete bei der Eintragung, ich zitiere wörtlich:

Dazu wurden folgende „Charakteristische Merkmale“ festgestellt und eingetragen, ich zitiere:

De  facto  handelt  es  sich  um  eine  praktisch  wertlose  Ruine,  welche  einer  vernünftigen 
wirtschaftlichen Nutzung nicht mehr zugeführt werden kann. 
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Die Eigentümerin beantragte bei der Stadt Detmold – Der Bürgermeister – eine Genehmigung 
zum Abbruch des denkmalgeschützten Gebäudes.

[...]
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Mit einem Schreiben vom 29. März 2011 teilte der Bürgermeister mit, daß er beabsichtige, die 
Denkmalwertbegründung vom 15. November 1988 zu erweitern, ich zitiere:
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Anonymisierte Kopie – 25223a
[...]

– Kopie anbei –

Mit überlegenen Argumenten,  auf die es an dieser Stelle nicht ankommt, widersprach die 
Beschwerdeführerin der Erweiterung der Denkmalwertbegründung, sie hatte in der Sache aber 
keinen Erfolg.

Mit  einem  Schreiben  vom  10.  Oktober  2011  teilte  der  Bürgermeister  dem 
Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin mit, daß er die Denkmalwertbegründung 
wie zuvor angekündigt erweitert hat, ich zitiere:

[...]

[...]

– Kopie anbei –
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Gegen  den  Bescheid  vom  10.  Oktober  2011  erhob  die  Beschwerdeführerin  vor  dem 
Verwaltungsgericht Minden eine fristwahrende Anfechtungsklage vom 10. November 2011 
mit folgenden Anträgen, ich zitiere:

“ A n t r ä g e :

1.) Namens und mit Vollmacht der Klägerin erhebe ich Klage gegen die Beklagte mit dem 
Antrag, den Bescheid der Beklagten vom 10.10.2011 – Aktenzeichen:  
– über die Erweiterung der Denkmalwertbegründung aufzuheben.  

2.) Außerdem  beantrage  ich,  die  aufschiebende  Wirkung  dieser  Klage  gegen  den  
angegriffenen Bescheid wiederherzustellen. 

Ein früherer – baurechtlicher – Antrag auf Abriß des Gebäudes wurde von der Stadt  
Detmold  noch nicht  beschieden,  und  die  Klägerin  hat  deshalb  die  Stadt  Detmold  
gebeten, das baurechtliche Verwaltungsverfahren vorerst bis zur einer rechtskräftigen  
Entscheidung über diese Klage ruhen zu lassen.“

Die eigentliche Klage wurde beim Verwaltungsgericht Minden unter dem Aktenzeichen 

9 K 2598/11

registriert, und der [Eil-] Antrag, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, wurde von 
dem Gericht unter dem Aktenzeichen 

9 L 599/11

registriert.

Mit einem Schreiben vom 23. November 2011 begründete der Verfahrensbevollmächtigte der 
Beschwerdeführerin den Antrag, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, ich zitiere:

„A.

In dem angegriffenen Bescheid vom 10. Oktober 2011 hat die Beklagte erklärt, ich zitiere:

– Ende des Zitats –
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B.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt nicht im öffentlichen Interesse, vielmehr ist  
das Gegenteil der Fall.

Die  Erweiterung  der  Denkmalwertbegründung  erfolgt  nicht  auf  Grund  von  „neuesten  
Erkenntnissen über den Denkmalwert“ sondern infolge von wilden Spekulationen, denen jede  
beweisbare Grundlage fehlt.

Das Bauwerk Bruchmauerstraße 37 in Detmold wurde nicht  im Jahr 1633 als  „Betsaal“ 
errichtet, es handelt sich vielmehr um ein Gebäude, welches

- 1660 noch nicht kartiert war, 

- 1842 erstmalig nachweisbar ist, 

- 1845 als „C 62 a“ numeriert wurde, und 

- 1866 noch immer als „Neubau“ bezeichnet wurde, weil es natürlich im Verhältnis zu  
den wesentlich älteren Häusern in der damaligen Krummen Straße relativ „neu“ war.

Es wurde bereits im Verwaltungsverfahren sehr ausführlich und dezidiert bestritten, daß es  
sich bei dem Bauwerk um eine Art „Synagoge“ handelt oder das wiederverwertete Bauholz 
aus einer Synagoge zur Errichtung des Gartenhauses benutzt wurde. Dieses Bestreiten wird 
vollumfänglich aufrechterhalten und muß in dem Klageverfahren 

Erika Schnelle ./ .Stadt Detmold
VG Minden, 9 K 2598/11

noch genauso ausführlich wie im Verwaltungsverfahren begründet werden. 

Es  liegt  gerade  aber  nicht  im  öffentlichen  Interesse,  daß  die  Beklagte  sich  in  der  
Öffentlichkeit  lächerlich macht, indem sie die Bauruine Bruchmauerstraße 37 seit 1988 – 
also jahrzehntelang – als „Gartenhaus“ schützt, – Zitat: –

– Ende des Zitats –

und neuerdings der sehr phantasievollen Spekulation aufsitzt, es handele sich um eine Syn-
agoge von 1633, nur weil im Inneren des Gartenhauses Hölzer entdeckt wurden, welche auf  
das Jahr 1632 datiert wurden, und beim Neubau des Gartenhauses einer Zweitverwendung 
zugeführt wurden. Hier muß die Beklagte vor sich selbst geschützt werden, wenn ihr Fachamt  
und die fachliche Kompetenz ihrer Mitarbeiter in Zukunft noch ernst genommen werden soll!
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Zur Vergleichung habe ich einen Plan von Detmold aus dem Jahr 1660 herangezogen:

Das  Ergebnis  ist  eindeutig:  Im  Jahr  1660  gab  es  noch  kein  „Hinterhaus“  des  Hauses  
Krumme Straße 28, der Platz, auf dem sich das heutige Gartenhaus Bruchmauerstraße 37 
befindet, war im Jahr 1660 unbebaut!

Zur Verdeutlichung folgt auf der nächsten Seite ein vergrößerter Kartenausschnitt, in dem  
auch die heutigen Hausnummern eingetragen sind.
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Nach diesseitiger Auffassung müßte der bisherige Vortrag zum „öffentlichen Interesse“ im  
Eilverfahren ausreichen, zumal auch die Hauptsacheklage bereits erhoben wurde, und der  
Beklagten die Beweislast für die Richtigkeit ihrer Behauptungen obliegt.

C.

Zum  Abbruchantrag  für  die  Bauruine  Bruchmauerstraße  37,  den  die  Klägerin  bei  der  
Beklagten stellte, wurde bereits in der Klageschrift erklärt, ich zitiere: 

„Ein  früherer  –  baurechtlicher  –  Antrag  auf  Abriß  des  Gebäudes  wurde  von  der  Stadt  
Detmold noch nicht beschieden, und die Klägerin hat deshalb die Stadt Detmold gebeten, das  
baurechtliche Verwaltungsverfahren vorerst bis zur einer rechtskräftigen Entscheidung über 
diese Klage ruhen zu lassen.“
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Das baurechtliche Abbruchverfahren ruht also – auf ausdrücklichen Wunsch der Klägerin – 
bis über die denkmalrechtliche Klage entschieden wurde, außerdem ist es die Beklagte selbst,  
welche die Abbruchgenehmigung erteilen müßte oder diese versagen kann. Es ist deshalb 
nicht  nachvollziehbar,  weshalb  das  ruhende  baurechtliche  Verwaltungsverfahren  sich 
nachteilig auf die Belange des Denkmalschutzes auswirken könnte.

D.

Nach alledem gibt es keinen Grund für die Anordnung der sofortigen Vollziehung, welche  
nach dem Willen des Gesetzgebers (§ 80 VwGO) nicht die Regel sondern die Ausnahme ist.

Aus  anwaltlicher  Sorgfalt  bitte  ich  hiermit  um  einen  richterlichen  Hinweis  und  um  die  
Gelegenheit  zu  weiterem  Vorbringen,  falls  die  diesseitige  Antragsbegründung  im  
Eilverfahren das Gericht noch nicht überzeugt hat und weiter vertieft werden müßte.“

– Ende des Zitats –

Danach hat die Antragsgegnerin des [Eil-] Verfahrens 9 L 599/11 die aufschiebende Wirkung 
wiederhergestellt, den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, und beantragt, der 
Antragstellerin des [Eil-] Verfahrens 9 L 599/11 – hier: die Beschwerdeführerin – die Kosten 
aufzugeben.  Auch  diesseits  wurde  –  am  22.  Dezember  2011  –  eine  Erledigterklärung 
abgegeben,  und  beantragt,  die  Kosten  der  Gegenseite  aufzugeben.  Ich  zitiere  aus  einem 
diesseitigen Schreiben vom 30. November 2011 auszugsweise:

„B.
Im  Übrigen  ist  der  Antrag  der  Antragsgegnerin,  die  Kosten  des  Verfahrens  der 
Antragsstellerin aufzuerlegen, an Unverschämtheit kaum zu überbieten.

Auch ohne die diesseits beantragte Ruhendstellung des Abbruchverfahrens hatte es immer  
nur die Antragsgegnerin allein in der Hand, den Abbruch zu genehmigen oder zu versagen. 

Das gilt umso mehr, als die Antragsgegnerin schon mit Schreiben vom 22.03.2011 mitteilte,  
den Abbruchantrag abzulehnen. 

Außerdem hat die Antragsgegnerin den Abbruchantrag seit nunmehr fast zwei Jahren nicht  
positiv beschieden. Wenn sie jetzt aber vorträgt, das Denkmal wäre „eventuell“ abgerissen  
worden, wegen eines „eventuellen“ positiven Abbruchantrags, und dann „möglicherweise“ 
zerstört worden, so ist diese Begründung der hilflose Versuch, die eigene Inkompetenz nicht  
auch noch gegenüber weiteren Personen – hier dem Fachausschuß und ggf. dem Stadtrat –  
verantworten zu müssen. 

C.
Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung lag unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt  
ein Grund vor, und die eher „halbherzige“ Aufhebung der sofortigen Vollziehbarkeit – mit  
dem  ausdrücklich  erklärten  Vorbehalt  der  erneuten  Anordnung  –  ist  nicht  geeignet,  
Rechtsklarheit  und  Rechtsfrieden  zwischen  den  Parteien  des  Rechtsstreits  zu  schaffen,  
insbesondere weil die Antragsgegnerin offensichtlich an ihrer irrigen Meinung festhält, es  
handele sich bei dem Abbruchhaus um ein jüdisches Gemeindehaus aus der Zeit kurz nach 
der „Judenvertreibung“ in der damaligen Grafschaft Lippe. 
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Da  die  Antragsgegnerin  ihre  Verwaltungsvorgänge  (Bl.  1  -  47)  schon  an  das  Gericht  
übermittelt  hat,  wird  wegen weiterer  Einzelheiten  auf  die  diesseitige  Stellungnahme vom 
29.04.2011 – 939 ergänzend hingewiesen. Experten aus mehreren Fakultäten, mit denen der 
Unterzeichner über den Fall gesprochen hat, haben die Auffassung der Gegenseite mit dem  
Wort „Spinnerei“ als das entlarvt, was die völlig haltlosen Spekulationen über das Bauwerk  
in Wirklichkeit auch sein dürften!“

Ich zitiere auch aus dem diesseitigen Schreiben vom 22. Dezember 2011 auszugsweise:

„A.

[...] Außerdem wurde diesseits im Eilverfahren unwidersprochen vorgetragen, daß das Haus,  
welches nach Meinung der Antragsgegnerin im Jahr 1633 gebaut wurde, in zeitgenössischen  
Karten von 1660, die als Vorlage für spätere Nachzeichnungen dienten, nicht eingetragen,  
also auch nicht existent, war. 

Seriöse Wissenschaftler, mit denen der Unterzeichner über den Fall gesprochen hat, und die  
in dem Klageverfahren 9 K 2598/11 als Sachverständige gehört werden sollen, haben für die  
völlig  unhaltbare  Auffassung  der  Antragsgegnerin  schon  Worte  gefunden,  von  denen 
„Humburg“,  „Kokolores“,  „Mumpitz“  und  „Schmarren“  noch  die  harmlosesten  und  
zitierfähigsten sind.

Obwohl die Antragsgegnerin für Ihre Behauptungen in dem Klageverfahren die Beweislast  
trägt,  wird  es  für  die  Klägerin  ein  ganz  besonderes  Vergnügen  sein,  mit  überragenden 
Erkenntnissen die Beklagte auf den Boden der Realität zurückzuholen.

B.

Das Gericht  hat  unter  Berücksichtigung des  bisherigen  Sach-  und Streitstandes  über  die  
Kosten zu entscheiden. 

Dabei hat das Gericht die bis zur Erledigterklärung ihm bekannt gewordenen Sach- und 
Rechtsverhältnisse der Entscheidung zu Grunde zu legen (OVG NW, OVGE 8, 51).

Für die Kostenverteilung ist maßgeblich, wem bei Fortsetzung des Verfahrens mutmaßlich 
die Kosten auferlegt worden wären (BGH NJW 1965, 537; OVG NW, OVGE 5, 82).

Neben der Frage der Prozeßaussichten ist  für die Kostenentscheidung von Bedeutung, ob 
einer der Beteiligten durch eigenen Willensentschluß die  Erledigung veranlaßt  hat (OVG  
NW, OVGE 7, 85), und es entspricht in der Regel dem billigem Ermessen, gemäß § 162 Abs.  
2 VwGO diesen Beteiligten – hier: die Antragsgegnerin – mit den Kosten zu belasten.“

In der Folge erging der mit dieser Verfassungsbeschwerde angegriffene 

Beschluß vom 9. Januar 2012,

zugegangen am 10. Januar 2012, der folgenden Wortlaut hat:
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–    Z i t a t   A n f a n g   – 
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–    Z i t a t   E n d e   – 

B. Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde.

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, weil gegen den angegriffenen Beschluß ein anderes 
Rechtsmittel nicht zulässig ist, d. h. der Rechtsweg ist erschöpft. Die heutige Einlegung der 
Verfassungsbeschwerde wahrt insbesondere die gesetzliche Monatsfrist. 

C. Zur Begründetheit der Verfassungsbeschwerde.

Der Beschluß vom 12. Januar 2012 verletzt die Beschwerdeführerin in ihren eingangs genann-
ten Grundrechten. 

Vor allem ist die Verletzung des Willkürverbotes ist evident.
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Bei der in Rede stehenden Kostenentscheidung handelt es sich um eine Ermessensentschei-
dung.  Das hat auch der Instanzrichter nicht  verkannt  (vgl.  „Gründe“,  zweiter  Absatz  von 
oben).

Allerdings ist es beim besten Willen nicht nachvollziehbar, wenn der Instanzrichter der An-
tragstellerin – hier: Beschwerdeführerin – anlastet, sie hätte – Zitat: 

„durch schuldhaftes

“

(vgl. „Gründe“, zweiter Absatz von oben).

Es war allein die Antragsgegnerin des [Eil-] Verfahrens 9 L 599/11 bzw. die Beklagte des 
Verfahrens 9 K 2598/11, welche als Herrin des baurechtlichen Verfahrens über den Abbruch-
Antrag zu entscheiden hatte, und es dabei auch in der Hand hatte, weiter nicht zu bescheiden, 
also die Sache vorerst weiter unbeschieden zu lassen.

Gerade wenn man von einem einheitlichen Behördenbegriff ausgeht, und eine Abstimmung 
der beteiligten Fachämter unter der Titulatur der Stadt Detmold – Der Bürgermeister – zu 
Grunde legt, ist es nicht nachvollziehbar, daß der Bürgermeister als Baubehörde nicht wüßte, 
was er  als  Denkmalbehörde positiv weiß.  Eine Notwendigkeit  für  die Anordnung der so-
fortigen Vollziehung war deshalb zu keiner Zeit gegeben, und ob eine solche Notwendigkeit 
möglicherweise später hätte eintreten können, ist reine Spekulation.

Es drängt sich die Frage auf, ob die angegriffene Ermessensentscheidung des Instanzrichters 
schlicht falsch oder sogar willkürlich ist,  und dabei drängt sich der Verdacht der Willkür 
förmlich auf, denn die Ermessensentscheidung ist zwar mit dürren Worten begründet, aber 
diese – bzw. der mit ihnen zum Ausdruck gebrachte Wille – ist beim besten Willen nicht 
nachvollziehbar.

Hier darf ich das Bundesverfassungsgericht selbst zitieren: 

„Ein Verstoß gegen das Willkürverbot liegt vor, wenn die den angegriffenen Entschei-
dungen zugrunde liegende Rechtsanwendung unter keinem denkbaren Aspekt mehr rechtlich  
vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass sie auf sachfremden und damit will-
kürlichen Erwägungen beruht. Dabei enthält die Feststellung von Willkür keinen subjektiven  
Vorwurf. Willkürlich im objektiven Sinne ist eine Maßnahme, welche im Verhältnis zu der Si-
tuation, der sie Herr werden will, tatsächlich und eindeutig unangemessen ist (vgl. BVerfGE  
80, 48 [51]; 83, 82 [84]; 86, 59 [63]; st. Rspr.).“

BVerfG, 2 BvR 26/07 – Beschluß vom 25. Januar 2007 (Absatz-Nr. 10),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20070125_2bvr002607.html
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Es soll zwar auch an dieser Stelle nicht spekuliert werden, welche sachfremden Erwägungen 
den  Instanzrichter  bewogen  haben  könnten,  die  Kosten  des  Verfahrens  nicht  der  Stadt 
Detmold  sondern  einer  armen  Witwe  aufzuerlegen,  aber  die  finanzielle  Situation  in  den 
[Bundes-]  Ländern  und ihren  Städten  dürfte  auch  dem Bundesverfassungsgericht  bekannt 
sein.

Nachdem schon die Ermessensentscheidung des Instanzrichters eine krasse Zuwiderhandlung 
gegen alle Grundsätze, welche der Bundesgerichtshof und das Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen entwickelt haben, verstößt, obwohl der Instanzrichter ausdrücklich 
auf die in Rede stehenden Grundsätze hingewiesen wurde,

„Neben  der  Frage  der  Prozeßaussichten  ist  für  die  Kostenentscheidung  von 
Bedeutung, ob einer der Beteiligten durch eigenen Willensentschluß die Erledigung  
veranlaßt hat (OVG NW, OVGE 7, 85), und es entspricht in der Regel dem billigem 
Ermessen, gemäß § 162 Abs. 2 VwGO diesen Beteiligten – hier: die Antragsgegnerin 
– mit den Kosten zu belasten.“

– siehe oben –

bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß die nicht nur fehlerhafte Ermessensentscheidung 
zugleich  eine  Verweigerung  des  effektiven  Rechtsschutzes  darstellt,  denn  effektiver 
Rechtsschutz garantiert auch die Kostenfreiheit für denjenigen, der sein gutes Recht sucht und 
es im Ergebnis auch erhält. Daß dies alles aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt, bedarf genau so 
wenig einer vertieften Darlegung.

Nach alledem ist die Verfassungsbeschwerde zulässig und begründet.

*
* * *

Die Übermittlung der Verfassungsbeschwerde erfolgt vorab per Telefax zur Fristwahrung, das 
Original mit den erwähnten Anlagen wird mit der Briefpost unverzüglich nachgereicht.

Hochachtungsvoll

(Schnelle)
Rechtsanwalt
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